
Aussteller (Bezeichnung und Anschrifr der steueöegünstigten Einrichtung)

Bestätigung über Geldzuwendungen/Mitgliedsbeitrag
im Sinne des S 1ob des EinkommensteuergeseEes an eine der in S 5 Abs. 1 Nr. 9 des Körperschaft-
steuergeseaes bezeichneten Körperschaften, Personenvereinigungen oder Vermögensmassen

Name und Anschrifr des Zur,rendenden:

Es handelt sich um den Vezicht auf Erstattung von Aufu/endungen J a E Nein I

! Wr sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke) ...................................-...
nach dem letzten uns zugegangenen Freistellungsbescheid bzw. nach der Anlage zum Körperschafrsteueöescheid des

S 5 Abs. 1 Nr. I des KörperschafisleuergeseEes von der Körperschafrsteuer und nach S 3 Nr. 6 des
Geweöesteuergesetzes von der Gelr,/erbesteuer befr eit.

E V\,fir sind wegen Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der begünstigten Zwecke) .......................................
durch vorläufige Bescheinigung des Finanzarntes ..........,..................................., StNr. ...... ................................., vom

ab -.......................... als steuerbeg0nstigten Zwecken dienend anerkannt.

Es wird besürtigt, dass die Zuv,/endung nur zur Förderung (Angabe des begünstigten Zwecks / der beg0nstigten Zwecke)

verwendel wird.

Nur für steueöegünstigte Elnrichtungen, bei denen die lritglledsbeiträge steuedich nicht abziehbarslnd:
n Es wird bestätjgt, dass es sich nicht um einen Mitgliedsbeihag i.S.v S 10b Abs. I Satz 2 EinkommensteuergeseU es

(Od, Datum und Ur erschrifr des Zuwendungsempfttnge6)

Hlnwels:
l /er vorsätrlich odergrob fahrlässig eine unrichtige Zuwendungsbestätigung erstellt oderwer veranlasst, dass
Zuwendungen nicht zu den in der Zuwendungsbestätigung angegebenen steueöegünstigten Zwecken verwendet
werden, hanet ftir die Steuer, die dem Fiskus durch einen etwaigen Abzug der Zuwendungen beim Zu,/,€ndenden
entgeht (S 1 0b Abs, 4 ESIG, S I Abs. 3 KStc, S I Nr. 5 Gewslc).

Diese Bestätigung wird nicht a,s Nacht eis tür die steuerliche Bertlcksichtigung der Zuwendung anerkannt, wenn das Datum
des Freistellungsbescheides länger als 5 Jahre bzw. das Datum der vorläufgen Bescheinigung länger als 3 Jahre seit
Ausstellung der Bestätigung zurucbiegt (BMF vom 15.12.1994 - BSIBI I S. 884).


